
Vierte Satzung zur Änderung der Fachprüfungsordnung für den  
wissenschaftlichen Diplomstudiengang Mechatronik  

an der Universität Erlangen-Nürnberg 
 

Vom 5. August 2008 
 
 

Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 und Art. 61 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Hoch-
schulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Erlangen-Nürnberg folgende Än-
derungssatzung: 
 
 

§ 1 
 

Die Fachprüfungsordnung für den wissenschaftlichen Diplomstudiengang Mechatro-
nik an der Universität Erlangen-Nürnberg vom 17. September 2001, zuletzt geändert 
durch Änderungssatzung vom 4. August 2005, wird wie folgt geändert: 
 
 

1. In § 6 wird folgender neuer Abs. 4 eingefügt: 
 
„(4)Voraussetzung für die Teilnahme am Praktikum Grundlagen der Antriebstech-
nik ist, dass die Prüfung Grundlagen der Antriebstechnik bestanden ist.“ 
 
2. § 10 wird wie folgt geändert 
f 

a. In Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Prüfungsleistungen“ durch die Worte 
„Studien- und Prüfungsleistungen“ ersetzt. 

 
b. Abs. 2 Nr. 3a wird wie folgt gefasst: 
 
„a) je einem ingenieurwissenschaftlichen Hochschulpraktikum aus dem 
Angebot des Departments Elektrotechnik-Elektronik-Informationstechnik 
sowie des Departments Maschinenbau,“ 
 
c. Abs. 2 Nr. 3b wird wie folgt gefasst: 
 
„b) einem Hauptseminar aus dem Angebot des Departments Elektrotech-
nik-Elektronik-Informationstechnik oder des Departments Maschinenbau,“ 
 

3. § 11 Abs. 1Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„(1) 1Die Projektarbeit ist eine Arbeit unter der gemeinsamen wissenschaftlichen 
Betreuung von zwei Hochschullehrern aus zwei der folgenden Departments:  
Elektrotechnik-Elektronik-Informationstechnik, Maschinenbau, Informatik." 

 
4. § 13 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 
 
„4Sie wird von einem hauptberuflich im Dienst der Universität stehenden Hoch-
schullehrer der Departments Elektrotechnik-Elektronik-Informationstechnik, Ma-
schinenbau oder Informatik betreut." 

 
 
 



§ 2 
 

Diese Satzung tritt am 1. Oktober 2008 in Kraft.  
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Erlangen-
Nürnberg vom 16. Juli 2008 und der Genehmigungsfeststellung des Rektors vom 28. 
Juli 2008 
 
 
Erlangen, den 5. August 2008  
 
 
 
 
Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske 
Rektor 
 
 
Die Satzung wurde am 5. August 2008 in der Universität Erlangen-Nürnberg nieder-
gelegt; die Niederlegung wurde am 5. August 2008 durch Anschlag in der Universität 
Erlangen-Nürnberg bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist der 5. August 
2008. 
 
 


